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3. Teil 

Kontrolle 
 

Bundeskellereiinspektion 
 

§ 51. (1) Der Bundeskellereiinspektion obliegt: 
 1. die Überwachung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, 

 2. die Überwachung des Inverkehrbringens und der Anwendung von Weinbehandlungsmitteln, sowie die 
Überwachung von Weinbehandlungen und önologischen Verfahren 

 3. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen über Weinanalysen, die von Labors (ausgenommen Labors von 
Untersuchungsanstalten von Gebietskörperschaften), erstellt worden sind, sowie die Einsichtnahme in 
Aufzeichnungen von Personen, die Anlagen für Weinbehandlungen oder önologische Verfahren 
vermieten oder im Lohnverfahren betreiben 

 4. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen von Personen, die - unabhängig davon, ob sie Erzeugnisse 
herstellen, lagern oder transportieren - Handelsgeschäfte mit Erzeugnissen vermitteln. 

 5. die Beratung der Betriebsinhaber (Stellvertreter, Beauftragten) mit dem Ziel der Einhaltung der 
weingesetzlichen Bestimmungen. 

 6. die Einsichtnahme in Aufzeichnungen von Personen, die Etiketten, Banderolen, Formulare, Korke oder 
Behältnisse für Erzeugnisse, die diesem Gesetz unterliegen, herstellen oder diese Erzeugnisse 
transportieren. 

(2) Die Bundeskellereiinspektion hat sich hiefür besonders geschulter Aufsichtsorgane (Organe der 
Weinaufsicht) zu bedienen. Diese genießen in Ausübung ihres Dienstes den Schutz, der Beamten (§ 74 Z 4 
StGB) gewährt wird. Als geeignet gelten: 

 1. Absolventen der Höheren Bundeslehranstalt und des Bundesamtes für Wein- und Obstbau in 
Klosterneuburg, die eine mindestens fünfjährige einschlägige fachliche Tätigkeit ausgeübt haben, oder 
Personen mit gleichwertiger fachlicher Ausbildung (Bundeskellereiinspektoren); 

 2. Mostwäger gemäß § 60 Abs. 1 und 2. 

(3) Die Bundeskellereiinspektion ist dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft unterstellt, ihr Sitz ist in Wien. 

(4) Bundeskellereiinspektoren dürfen Unternehmungen, die Erzeugnisse in Verkehr bringen, weder 
betreiben noch sich an solchen Unternehmungen beteiligen oder im Dienst oder Auftrag solcher 
Unternehmungen tätig sein. 

(5) Die Befugnisse der nach den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes 1975 bestellten Aufsichtsorgane 
bleiben unberührt. 
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(6) Die Bundeskellereiinspektion hat das AVG anzuwenden. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist die sachlich in 
Betracht kommende Oberbehörde. Gegen Entscheidungen der Bundeskellereiinspektion gemäß § 16 kann 
Berufung an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erhoben werden. 


